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Europa Aktuell 9/2023 

 
 
Gebäuderichtlinie – Verhandlungen abgeschlossen 
 

Rat und Parlament einigten sich Anfang Dezember auf die Novelle der Richtlinie zur 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Neben Bestimmungen über Mindestanforderungen für die 
Energieeffizienz von Bestandsgebäuden gibt es auch Nullemissions-Verpflichtungen im Neubau. 
 
Gemeinden stellen den größten Anteil an öffentlichen Gebäuden, allein in Österreich rechnet man 
mit mindestens 60.000 Gebäuden im kommunalen Eigentum, wobei es mangels zentraler 
Datenbank keinen ausreichend detaillierten Überblick gibt. Dieser wird aber für die Umsetzung 
von Energieeffizienzrichtlinie und Gebäuderichtlinie notwendig sein, denn beide Richtlinien 
sehen strikte Vorgaben für öffentliche Gebäude vor.  
Der Richtlinientext verweist hier auf die Möglichkeit statistischer Hochrechnung bzw. den 
Rückgriff auf die Energieausweisdatenbanken, ein Punkt, der auch vom Gemeindebund in die 
Diskussion eingebracht worden ist, um Einzelerfassungen möglichst zu vermeiden. 
Über das 3%-Sanierungsziel der Energieeffizienzrichtlinie wurde bereits berichtet, die 
Gebäuderichtlinie ist als Ergänzung zu verstehen, da sie Niedrig- und Nullemissionsstandards 
definiert und festlegt, wann und wie Bestandsgebäude verbessert werden sollen. Grundsätzlich 
erhält jeder Mitgliedstaat einen gewissen Umsetzungsspielraum, Bestandsaufnahme, Analyse 
und Erarbeitung der nationalen Renovierungspläne richten sich nach dem status quo und führen 
zwangsläufig zu 27 verschiedenen Ergebnissen. 
Laut Gebäuderichtlinie müssen alle Neubauten der öffentlichen Hand ab 2028 
Nullemissionsgebäude sein, alle anderen Neubauten ab 2030. Wo es wirtschaftlich und technisch 
sinnvoll ist, müssen öffentliche Gebäude über 2000m² Nutzfläche ab 2027 mit Solaranlagen 
(Photovoltaik oder Solarthermie) nachgerüstet werden, ab 2030 trifft dies auch kleine Gebäude. 
Neubauten sollten grundsätzlich solargeeignet sein.  
Um die Emissionen im Gebäudesektor insgesamt zu drosseln, sollen schon bis 2030 16% der 
ineffizientesten Nichtwohngebäude renoviert werden, bis 2033 ist dieser Wert auf 26% 
anzuheben. Auch hier erfolgt die Bestandsaufnahme national, unter Nichtwohngebäuden sind 
wohl Bürogebäude, Gewerbebetriebe und öffentliche Gebäude wie Bildungseinrichtungen, 
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Ämter zu verstehen. Maßnahmen können rückwirkend bis 
2020 angerechnet werden. 
Bei Wohngebäuden einigte man sich auf das Ziel, den Primärenergieverbrauch bis 2030 um 16% 
und bis 2035 um 20-22% zu senken.  
Durch Verpflichtungen für E-Ladestationen und Fahrradstellplätze soll auch die emissionsfreie 
Mobilität unterstützt werden.  
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Ein endgültiger Text liegt noch nicht vor, weshalb erst später über Detailregelungen berichtet 
werden kann. Sicher ist aber, dass Vorleistungen der letzten Jahrzehnte nur dann relevant sind, 
wenn es sich bereits um Niedrigenergie- oder Nullemissionsgebäude handelt. Alle anderen 
Gebäude müssen bis 2050 auf das Nullemissionsziel getrimmt werden, auch wenn die 
Gesamtanstrengung bei einem relativ hochwertigen Gebäudebestand letztlich geringer ausfällt.  
Sicher ist auch, dass es nach der Einigung auf abstrakte Ziele konkrete Umsetzungsmaßnahmen 
braucht. Ohne logistische und vor allem finanzielle Unterstützung werden die Gemeinden diese 
ambitionierten Vorgaben nicht umsetzen können.   
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_23_6423 
 
 
De-minimis-Beihilfen: Zentrales Register kommt 2026 
 
Anfang 2024 tritt die neue de-minimis-Verordnung in Kraft. Neben der Erhöhung der binnen drei 
Jahren möglichen Beihilfen kommt auch die Einführung eines zentralen Registers ab 2026. Dieses 
müssten auch die Gemeinden befüllen.   
 
Unter staatlichen Beihilfen sind alle geldwerten Unternehmensförderungen zu verstehen, von 
Darlehen über Garantien bis zu Gebühren- oder Steuerstundungen. „Förderungen“ für 
ortsansässige Betriebe seitens der Gemeinde sind ein klassischer Fall einer de-minimis-Beihilfe. 
Grundsätzlich geht das EU-Recht davon aus, dass diese geringfügigen Beihilfen den Wettbewerb 
im Binnenmarkt nicht verzerren, weshalb sie nicht genehmigungspflichtig sind. Bisher galt eine 
Schwelle von 200.000 Euro über einen Zeitraum von drei Jahren, die Betriebe traf eine 
Aufzeichnungspflicht, auf Nachfrage mussten Beihilfen offengelegt werden. 
Mit der neuen Verordnung wird der Spieß umgedreht. Ab 2026 müssen Behörden jede gewährte 
Unternehmensbeihilfe in ein Register (entweder national oder europäisch) melden und in den 
ersten drei Jahren, wenn noch keine ausreichenden Daten vorhanden sind, prüfen, welche 
Förderungen das Unternehmen in den drei vorangehenden Jahren erhalten hat.  
Die Beihilfenobergrenze wird auf 300.000 Euro über drei Jahre erhöht, im Bereich der 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auf 750.000 Euro über drei Jahre. 
Für Gemeinden ist zu hoffen, dass die Befüllung des Registers über ein einfaches elektronisches 
Tool möglich gemacht wird, um den administrativen Zusatzaufwand in Grenzen zu halten.  
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_23_6567 
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Nationale Energie- und Klimapläne: Klimaziele nur schwer erreichbar 
 
21 EU-Mitgliedstaaten übermittelten ihre nationalen Energie- und Klimapläne bereits an die EU-
Kommission, der österreichische Plan steht noch aus. Die erste Analyse zeigt: Es muss deutlich 
nachgebessert werden.  
 
Die Energie- und Klimapläne stellen die Maßnahmen jedes einzelnen Mitgliedstaats zur 
Erreichung des EU-Gesamtziels bis 2030 dar. Bekanntlich sollen die EU-27 bis dahin 55% der 
Treibhausgasemissionen einsparen, die Energieeffizienz verbessern und den Anteil erneuerbarer 
Energien gemeinschaftlich auf 42,5% anheben. Die Analyse der rechtzeitig vorgelegten Pläne fiel 
ernüchternd aus, da ohne Nachbesserungen keines der Ziele erreicht werden kann, besonders 
schlecht sieht es bei Energieeffizienzmaßnahmen aus.  
Österreich, Polen und Bulgarien müssen schnellstmöglich nachreichen, die Pläne aus Belgien, 
Irland und Lettland konnten nicht rechtzeitig bewertet werden. 
Die Mitgliedstaaten haben bis Juni 2024 Zeit, endgültige Pläne vorzulegen. 
Positiv ist, dass die Bewertung die bereits verabschiedeten Green-Deal Rechtsakte wie das 
europäische Klimagesetz berücksichtigt. Da die Umsetzung nicht von heute auf morgen passiert 
und neben Gebietskörperschaften und Unternehmen auch Bürger mitmachen müssen, ist das 
Ergebnis vielleicht doch nicht so schlecht.   
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_23_6622 

 
 
Konsultation zur Nitratrichtlinie 
 
Bis 5. März kann man sich an der öffentlichen Konsultation zur Überarbeitung der Nitratrichtlinie 
beteiligen. Die Richtlinie soll Grund- und Trinkwasser vor Einträgen aus der Landwirtschaft 
schützen, Beiträge von Wasserversorgern und Experten sind gefragt. 
 
Die Nitratrichtline aus dem Jahr 1991 soll zwar erst 2025 in die Überarbeitung gehen, schon jetzt 
sammelt die Kommission aber Material für Analyse und Folgenabschätzung. Ziel der Richtlinie, 
die gemeinsam mit Wasserrahmenrichtlinie, Trinkwasserrichtlinie und Abwasserrichtlinie 
wesentlich zum Wasser- und Gewässerschutz innerhalb der EU beiträgt, ist die Reduktion von 
Einträgen aus der Landwirtschaft.   
Die Konsultation ermöglicht eine freie Rückmeldung im Ausmaß von 4.000 Zeichen und den 
Anhang von Positionspapieren, Studien und anderen Dokumenten.   
 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14051-Schutz-der-Gewasser-vor-
Verunreinigung-durch-Nitrat-aus-landwirtschaftlichen-Quellen-Bewertung_de 
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